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Es ist wieder soweit!Es ist wieder soweit!
Sonnenschein, Erholung und gute Laune 

zeichnen die Sommerzeit aus!
Der Seniorenbeirat will zur Sommerstimmung beitragen  

und veranstaltet das beliebte Seniorencafé
am Mittwoch, den 14. Juni 2023, um 15:00 Uhr,

im Selbstbewirtschaftungsraum in Lollar,
(Untergeschoss des Bürgerhauses in Lollar, Eingang Einshäuser Weg).

Fühlen Sie sich zu jung oder zu alt? Ihr Alter spielt bei uns keine Rolle.

Erleben Sie einen abwechslungsreichen Nachmittag mit Kaffee und Kuchen bei einem 
bunten, vielfältigen Programm und natürlich freiem Eintritt. Für gute Unterhaltung und 
Stimmung sorgen Anja & Harald! Bei Fragen stehen Ihnen Frau Freudenstein, Stadtver-
waltung Lollar, Tel.: 920-139, oder Frau Leinweber, Tel.: 3234, gerne zur Verfügung.

Der Linienbus fährt wie folgt:
- Salzböden - Röderheide - Odenhausen - Ruttershausen - Lollar:

Salzböden, Waage 13:45 Uhr
Röderheide 13:48 Uhr
Odenhausen, Alte Schule 13:49 Uhr
Ruttershausen, Ortsmitte: 13:53 Uhr

Wir freuen uns auf Sie!

Inge Leinweber Günther Ziegler Jan-Erik Dort
Vorsitzende 
des Seniorenbeirates

stellv. Vorsitzender 
des Seniorenbeirates

Bürgermeister

Zurück fährt der Linienbus  

ab Lollar, Tankstelle Fuchs,  

um 17:42 Uhr.
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Sitzung des Ausländerbeirates Lollar
Am Freitag, dem 16. Juni 2023, findet um 18:00 Uhr im Fami-
lienzentrum Lollar (Jugend- und Beratungszentrum), Schur 18, 
Lollar, eine Sitzung des Ausländerbeirates Lollar statt, wozu die 
Bevölkerung recht herzlich eingeladen ist.
TAGESORDNUNG:
1. Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfä-

higkeit
2. Niederschrift der letzten Sitzung
3. Berichte aus den Gremien
4. Ideen austauschen und Aktivitäten
5. Sonstiges

Dr. Awad Aljdi
Vorsitzender

Offenlegung der Vorschlagsliste zur 
Wahl der Schöffinnen und Schöffen 
für die Amtsperiode 2024 bis 2028

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 1. Juni 
2023 die vom Magistrat aufgestellte Vorschlagsliste für die Wahl 
der Schöffinnen und Schöffen beschlossen.
Diese Vorschlagsliste wird in der Zeit vom 12. bis 16. Juni 2023 
während der allgemeinen Öffnungszeiten der Stadtverwaltung 
Lollar, Holzmühler Weg 76, Zimmer 2, zur Einsichtnahme aus-
gelegt.
Gegen die Vorschlagsliste kann binnen einer Woche, gerechnet 
vom Ende der Auslegungsfrist, schriftlich oder zu Protokoll mit 
Begründung Einspruch erhoben werden.

Der Magistrat der Stadt Lollar
Jan-Erik Dort, Bürgermeister

Rathaus Lollar geschlossen
Am Freitag, dem 9. Juni 2023 ist das Rathaus Lollar 
geschlossen. Ab Montag sind wir wieder für Sie da.

Der Magistrat der Stadt Lollar
Jan-Erik Dort

Bürgermeister

An alle Hauseigentümer
Gut sichtbare Hausnummer = Nicht nur Pflicht, 

sie kann auch Ihr Leben retten!
Es liegt im Interesse des Eigentümers und auch der Mieter, dass 
eine Hausnummer gut sichtbar vorhanden ist, so dass Feuerwehr 
und Rettungsdienst im Notfall schnell die richtige Adresse finden 
können. Die Grundstückseigentümer sind nach dem Baugesetz 
(§ 126 Pflichten des Eigentümers) verpflichtet, an ihrem Haus 
eine deutlich lesbare Hausnummer anzubringen.
Jeder Hauseigentümer sollte das Anbringen seiner Hausnummer 
nicht nur als eine lästige Pflicht ansehen. Im Ernstfall kann sein 
eigenes Leben oder das seiner Hausbewohner von einer gut 
sichtbaren Hausnummer abhängen, denn Not- und Rettungs-
dienste, Lieferanten, Postboten, Taxifahrer und Besucher müssen 
ihr Ziel auf dem kürzesten Weg finden.
Die Hausnummern müssen von der Straße aus gut lesbar und 
in Kontrast zum Hintergrund sein, wetterbeständig und nachts 
möglichst beleuchtet sein. Sie müssen an der nächstgelegenen 
Häuserecke angebracht werden und sollten sich nicht in mehr 
als drei Meter Höhe an der Straßenseite des Gebäudes befinden.
Wir bitten Sie als Grundstückseigentümer, Ihre Hausnum-
mer diesbezüglich zu überprüfen und unleserliche Nummern 
schnellstmöglich zu erneuern bzw. die Anbringung einer Haus-
nummer nachzuholen.

Der Magistrat der Stadt Lollar
Jan-Erik Dort, Bürgermeister

Kontakte und Sprechzeiten 
der Stadtverwaltung

Stadtverwaltung Lollar, Holzmühler Weg 76, 35457 Lollar
Telefon:   06406 / 920 - 0
Fax:   06406 / 920 - 299
E-Mail:   rathaus@lollar.info
Internet:   www.lollar.de
Bürgermeister Jan-Erik Dort   06406 / 920 - 100

Montags: 08:00 Uhr - 12:00 Uhr und 14:00 Uhr - 15:30 Uhr
Dienstags: 08:00 Uhr - 12:00 Uhr
Mittwochs: 08:00 Uhr - 12:00 Uhr und 14:00 Uhr - 18:00 Uhr
Donnerstags: GESCHLOSSEN
Freitags: 08:00 Uhr - 12:00 Uhr

Ortsgericht Lollar
Ortsgerichtsvorsteher Herr Hartmut Bierau
Bornhöll 9a, 35457 Lollar
Telefon:   06406 / 906242 oder 06406 / 72153
E-Mail: bierau-lollar@t-online.de

Schiedsamt Lollar
Schiedsfrau Frau Heike Spohr
Telefon:   0177 / 7201115
E-Mail:   heike.spohr@schiedsfrau.de

Kindertagesstätten
Kita Abenteuerkiste, Lollar, Im Boden 8   06406 / 909778
Kita Kunterbunt, Lollar, Grüner Weg 10   06406 / 1646
Kita Kipalo, Lollar, Ostpreußenstraße 6   06406 / 72072
Kita Bunte Villa, Odenhausen, Weiherstraße 21
   06406/ 72992
Kita Quitschvergnügt, Ruttershausen, Leipziger Straße 1
   06406 / 72770
Flohkiste, Lollar, Gießener Straße 31a   06406 / 75073
Netzwerk Tagespflege   06408 / 501153

Stadt- und Schulmediothek
Clemens-Brentano-Europaschule
Ostendstraße 2, 35457 Lollar   06406 / 8300529

Ärztliche Notfallbereitschaft / Notrufe
Ärztliche Notfallbereitschaft   116 117
(Wochenende/Feiertage sowie Wochentage außerhalb der 
Sprechzeiten)
Zahnärztliche Notfallbereitschaft   01805 / 607011 oder 
www.kzvh.de
Apotheken Notfallbereitschaft   0800 / 0022833 oder 
www.apothekerkammer.de
Allgemeiner Notruf   110
Feuerwehr Notruf   112

Wasser- und Abwasserversorgung
für die Kernstadt sowie alle Stadtteile
Zweckverband Lollar-Staufenberg   06406 / 9134 - 0

Strom- und Gasversorgung
EAM
Strom- und Erdgasversorgung   0561 / 9330 - 9330
Netz und Einspeisung   0800 / 32 505 32
Entstörungsdienst:
Strom   0800 / 34 101 34
Erdgas   0800 / 34 202 34

Bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger
Hans-Jürgen Mack   0641 / 3011699
Joachim Zahrt   06407 / 404 362

Forstangelegenheiten
Forstamt Wettenberg - HessenForst  0641 / 460 4600
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Tag des offenen Denkmals 
am 10. September 2023

Mitmachen und Denkmale anmelden
Mitteilung der „Deutsche Stiftung Denkmalschutz“ in Bonn als 
bundesweite Koordinatorin der Aktion:
Die Vorbereitungen für den Tag des offenen Denkmals® am 10. 
September 2023 haben begonnen! In diesem Jahr findet ein 
ganz besonderes Aktionsjahr statt: 30 Jahre Tag des offenen 
Denkmals!
Eigentümer von historischen Bauten und weitere Veranstalter 
können ab sofort ihre Objekte zum Tag des offenen Denkmals 
anmelden.
Im Rahmen des diesjährigen Mottos „Talent Monument“ sollen 
Denkmale eine Bühne geben und zeigen, welche Talente und 
Qualitäten diese historischen Zeugnisse so einzigartig machen. 
Besucherinnen und Besucher soll gezeigt werden, was das kleine 
unscheinbare Bürgerhäuschen genauso erhaltenswert macht, 
wie eine beeindruckende Domkirche. Welche Bedeutung hat der 
überwältigende Betonbau der Nachkriegszeit gegenüber dem 
verspielten Barockschloss?
Die Anmeldung erfolgt unter
www.tag-des-offenen-denkmals.de/veranstalter oder schriftlich 
bei der Stiftung. Der Anmeldezeitraum ist von April bis Ende 
Juni 2023.
Deutsche Stiftung Denkmalschutz
Tel: 0228/9091-442
E-Mail: info@tag-des-offenen-denkmals.de

Informationen für die Bürgerinnen 
und Bürger der Stadt Lollar

Die Restmüll- und Windelsäcke sowie Bioabfallsäcke können ab 
sofort im Bürgerbüro ohne vorherige Terminabsprache während 
den üblichen Sprechzeiten abgeholt werden.
Die Kosten belaufen sich auf 3,50 € pro Stück.
Die Windelsäcke sind für Kinder unter 2 Jahren sowie für inkon-
tinente Bürgerinnen und Bürger kostenfrei. Bei einer Inkontinenz 
ist der entsprechende Nachweis vom Arzt einmalig vorzulegen.
Ebenso können Sie Ihren Hund ohne Termin im Bürgerbüro der 
Stadt Lollar während den üblichen Sprechzeiten an- und abmel-
den.

Der Magistrat der Stadt Lollar
Jan-Erik Dort, Bürgermeister

Betrieb von Rasenmähern und anderen 
lärmerzeugenden Geräten im Freien

In der Gartensaison werden Rasenmäher und andere hilfreiche 
Geräte zur Verschönerung der Grundstücke eingesetzt.
Hierbei sind folgende Regelungen aus der derzeit geltenden 
Verordnung zur Einführung der Geräte und Maschinenlärm-
schutzverordnung, mit der die EU Richtlinie zur Angleichung von 
Rechtsvorschriften der EU Mitgliedsstaaten bei Lärmschutz von 
Geräten und Maschinen zu beachten.
In § 7 - Betrieb in Wohngebieten - heißt es u. a.: „(1) In reinen, 
allgemeinen und besonderen Wohngebieten... dürfen im Freien
1. Geräte und Maschinen nach dem Anhang an Sonn- und Fei-
ertagen ganztägig sowie an Werktagen in der Zeit von 20:00 bis 
07:00 Uhr nicht betrieben werden,
2. Geräte und Maschinen nach dem Anhang Nr. 02, 24, 34 und 
35 an Werktagen auch in der Zeit von 07:00 bis 09:00 Uhr, von 
13:00 bis 15:00 Uhr und von 17:00 bis 20:00 Uhr nicht betrieben 
werden, es sei denn, dass für die Geräte und Maschinen das 
gemeinschaftliche Umweltzeichen nach den Artikeln 7 und 9 der 
Verordnung Nr. 1980/2000 des Europäischen Parlamentes und 
des Rates vom 17. Juli 2000 zur Revision des gemeinschaftlichen 
Systems zur Vergabe eines Umweltzeichens (Abl. EG Nr. L 237 
S. 1) vergeben worden ist und sie mit dem Umweltzeichen nach 
Artikel 8 der Verordnung Nr. 1980/2000/EG gekennzeichnet sind.“
Bezeichnungen aus dem Anhang:
Nr. 02 - Freischneider, Nr. 24 - Grastrimmer / Graskantenschnei-
der, Nr. 34 - Laubbläser und Nr. 35 - Laubsammler
Rasenmäher sind im Anhang mit der Nr. 32 gekennzeichnet und 
fallen demzufolge nicht unter Ziff. 2.
Geräte und Maschinen dürfen allerdings nur in Betrieb genom-
men werden, wenn bestimmte Schallleistungspegel eingehalten 
werden. Diese Angabe muss u. a. gut sichtbar, lesbar und dau-
erhaft haltbar angebracht sein. (Herstellerangaben)

Beim Rasenmähen in Wohngebieten sollte man jedoch im Sinne 
eines gutnachbarlichen Verhältnisses beachten, dass Wohnge-
biete auch der Erholung dienen und damit im Zusammenhang 
auch ein Bedarf an Ruhe besteht. Dies entspricht der Ortsüb-
lichkeit. Dazu gehört auch die Ruhe zur Mittagszeit (13:00 bis 
15:00 Uhr), die sich allein schon aus einer Altersstruktur oder aus 
verschiedenen Arbeitszeiten der Bewohner ergibt.
Es sollte also jeder einfach aus Rücksichtnahme prüfen, ob be-
stimmte laute Tätigkeiten nicht auch zu anderen üblichen Zeiten 
erledigt werden können.

Der Bürgermeister als Ordnungsbehörde
Jan-Erik Dort, Bürgermeister

Straßenreinigung
Wir weisen hiermit auf die Reinigungspflicht der Eigentümer 
und Besitzer der durch öffentliche Straßen erschlossenen, 
bebauten oder unbebauten Grundstücke, gemäß der Sat-
zung über die Straßenreinigung vom 31. August 1999, zuletzt 
geändert am 30.11.2000, hin.
Zu reinigen sind:
a) Innerhalb der geschlossenen Ortslage (§ 7 Abs. 1 Satz 2 

Hess. Straßengesetz) alle öffentlichen Straßen,
b) außerhalb der geschlossenen Ortslage die Straßen, die an 

bebaute Grundstücke angrenzen.
Die Reinigungspflicht erstreckt sich auf:

a) Die Fahrbahnen einschließlich Radwege, Mopedwege und 
Standspuren,

b) die Parkplätze,
c) die Straßenrinnen und Einflussöffnungen der Straßenkanäle,
d) die Gehwege,
e) die Überwege,
f) Böschungen, Stützmauern u.ä.
Die Reinigung umfasst auch die Entfernung aller nicht auf die 
Straße gehörenden Gegenstände, insbesondere die Beseitigung 
von Bewuchs, Kehricht, Schlamm und sonstigem Unrat jeglicher 
Art. Leider wird die Entfernung von Bewuchs und Unrat auf den 
Gehwegen und den Straßenrinnen vernachlässigt.
Verpflichtet zur Reinigung im Sinne dieser Satzung sind Eigen-
tümer, Erbbauberechtigte, Wohnungseigentümer, Wohnungs-
berechtigte nach § 1093 BGB sowie sonstige zur Nutzung des 
Grundstücks dinglich Berechtigte. Gleiches gilt für sonstige Be-
sitzer, die das Grundstück gebrauchen, wenn sie die durch die 
Satzung begründeten Verpflichtungen vertraglich übernommen 
haben.
Die zu reinigende Fläche erstreckt sich vom Grundstück aus - in 
der Breite, in der es zu einer oder mehreren Straßen hin liegt - 
bis zur Mitte der Straße. Bei Eckgrundstücken vergrößert sich 
die Reinigungsfläche bis zum Schnittpunkt der Straßenmitte. 
Bei Plätzen ist außer dem Gehweg und der Straßenrinne ein 4 
m breiter Streifen - vom Gehwegrand in Richtung Fahrbahnmitte 
- zu reinigen.
Die Straßen sind, soweit nicht besondere Umstände ein soforti-
ges Reinigen notwendig machen, am Tage vor einem Sonntag 
oder einem gesetzlichen Feiertag, und zwar

a) in der Zeit vom 01.04. bis 30.09. bis spätestens 18:00 Uhr
b) in der Zeit vom 01.10. bis 31.03. bis spätestens 16:00 Uhr
zu reinigen.
Bei Rückfragen bezüglich der Straßenreinigung steht Ihnen das 
Ordnungs- und Sozialverwaltungsamt der Stadt Lollar gerne zur 
Verfügung.

Magistrat der Stadt Lollar
Jan-Erik Dort, Bürgermeister

Der kommunale Wertstoffhof in Lollar
Wir bieten die kostenlose Abgabe verschiedener Wertstoffe über 
den
Wertstoffhof in Lollar, Kirschgarten 11, zu folgenden Zeiten 
an:
Mittwoch 15:00 - 18:00 Uhr
Freitag 15:00 - 18:00 Uhr
Samstag 10:00 - 13:00 Uhr
Telefonnummer Wertstoffhof Lollar 06406 / 920-202
Was können Sie auf dem kommunalen Wertstoffhof abge-
ben?
• Altholz aus dem Wohnbereich, kein Außenholz
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Bauschutt im Wertstoffhof:
Bauschutt darf nur sortenrein angeliefert werden, also ohne Ka-
bel, Metall, Holz oder Erde oder Ähnliches.
Zum Bauschutt gehören:
• Klinkersteine, Ziegelsteine, Natursteine
• Waschbecken & Toilettenschüssel
• Betonstücke, - reste, -rohre
• Boden- & Wandfliesen
• Porzellangeschirr
• Backsteine
• Pflastersteine
• Zement und Mörtel
• Splitt und Kies
Der an den kommunalen Wertstoffhöfen im Landkreis Gießen 
angenommene Bauschutt wird direkt zu ortsnahen Bauschutt-
verarbeitern im Landkreis gefahren und dient zum Beispiel als 
standfester Untergrund für den Straßenbau.
Dies darf nicht zu den kommunalen Wertstoffhöfen:
Keine Erde, kein Lehm, kein Porenbeton, kein Rigips. Sie 
ziehen Feuchtigkeit an und sind damit nicht formstabil und nicht 
frostfest.
Im AWZ Abfallwirtschaftszentrum Gießen Lahnstraße 220 wer-
den Leichtbausteine, Gasbeton, Porenbeton, Porenbetonsteine 
kostenpflichtig angenommen und haben einen andere etwas 
teurere Verwertungsweg.
Zu den Wertstoffhöfen darf auf gar keinen Fall Asbestzement 
gebracht werden. Auf den Wertstoffhöfen können Dach-Well-
platten auch nicht in „asbesthaltig“ oder „asbestfrei“ eingestuft 
werden, darum werden gar keine Wellplatten angenommen. Hier 
hilft die Abfallberatung weiter.
Metalle im Wertstoffhof
Fast alle Arten von Metall können in den Metallcontainer, sie 
werden für die Herstellung neuer Metallprodukte weitergegeben.
Dies darf nicht zu den kommunalen Wertstoffhöfen:
Keine Feuerlöscher, denn sie könnten noch unter Druck stehen
Keine Gaskartuschen, auch sie stehen unter Druck
keine ölverschmutzten Teile
keine Autoteile
Papier und Pappe im Wertstoffhof
Kartons füllen Sie flachgelegt in die Container, außerdem Bücher, 
Zeitungen und Zeitschriften. Sie dienen als Recycling-Material 
für die Karton- und Recyclingpapier--Herstellung
Und wussten Sie schon, dass die Gebühr für eine zusätzliche 
blaue Tonne für Papier bei Ihnen zuhause nur 12 Euro im Jahr 
zuzüglich einer einmaligen Aufstellgebühr von 30 € beträgt?
Die Bestellung erfolgt schriftlich an den Fachdienst Abfallwirt-
schaft, Riversplatz 1-9 in 35394 Gießen.
Hartkunststoffe „nicht vom Bau“ im Wertstoffhof
Diese Kunststoff-Gegenstände können zum Beispiel zum Wert-
stoffhof:
• Gartenstühle
• Rührschüsseln
• Eimer
• Wäschekörbe
• Regenfass, bitte größere Stücke als 300 Liter Inhalt zertei-

len
Diese Dinge tragen am Boden die Bezeichnung „PP“ und „PE“ 
und sind gut verwertbar. Der Verwerter geben das nach Reini-
gung gemahlene Granulat weiter in die Produktion neuer Kunst-
stoffprodukte wie Putzeimer oder Autoteile.
Dies darf nicht zu den kommunalen Wertstoffhöfen:
Alle Arten von Weichplastik sind nicht auf den kommunalen 
Wertstoffhöfen abzugeben, denn sie sind in ihrer vielfältigen Zu-
sammensetzung nicht verwertbar, also keine Gartenschläuche, 
keine Folien, keine Aufblas-Artikel, diese gehören in die graue 
Restmülltonne.
Kunststoff-Verpackungen gehören zuhause in die gelbe Tonne.
Ebenfalls nicht zum Wertstoffhof gehören die Kunststoffe 
„vom Bau“, also keine Spülkästen, keine Fußbodenleisten, keine 
Bodenbeläge, keine Rolläden, keine Regenrinnen, denn diese 
sind aus anderen Materialien hergestellt, vor allem PVC, und 
gehören damit entweder in die graue Restmülltonne oder zum 
Abfallwirtschaftszentrum oder können, falls sperrig, zur Sperr-
müllabholung angemeldet werden.
Auf keinen Fall dürfen Benzinkanister oder Öltanks in den 
Container, denn obwohl sie leer sein mögen, hat sich das vor-
her enthaltene Öl in den Kunststoff hineingearbeitet. Bitte 
fragen Sie bei der Abfallberatung des Landkreises nach Ab-
gabemöglichkeiten unter Telefon 0641 9390 - 1996 bis 1998 
abfallwirtschaft@lkgi.de.

• Bauschutt ohne Porenbeton, ohne Rigips, kein Asbestze-
ment, keine Wellplatten

• Metall ohne Gaskartuschen oder Ölanhaftungen, keine Au-
toteile

• Energiesparlampen und LED`s
• PU-Dosen (Montageschaumdosen) auch mit Füllung
• Korken aus Naturkork
• Elektrokleingeräte bis maximal Toastergröße, keine Bild-

schirme
• Papier und Pappe
• Astwerk holzig mit daran hängenden Blättern, kein Gras
• Hart-Kunststoffe „nicht vom Bau“, z.B. Regenfass, Garten-

stühle, Rührschüsseln, Eimer
• Kunststoffrohre „vom Bau“, bis 1m Länge
• Toner- und Tintenkartuschen
• CD`s und DVD`s ohne Hülle
• Wachsreste
Bitte trennen Sie sorgfältig die Materialien, die sie anliefern 
möchten.
Vermischungen müssen grundsätzlich abgewiesen werden.
Wer darf anliefern?
Der Wertstoffhof darf von Einwohnern und Einwohnerinnen des 
Landkreises Gießen kostenlos genutzt werden.
Welche Mengen können abgegeben werden?
Sie können pro Woche eine Kofferraumladung pro Wertstoffart 
abgeben. Bei Astwerk können Sie den Inhalt eines kleinen An-
hängers abgeben. Diese Menge entspricht einem halben 
Kubikmeter, also etwa dem Volumen von zwei blauen Alt-
papiertonen.
Was gibt es noch für Möglichkeiten?
Viele Wertstoffe, wie zum Beispiel Möbelholz, Metalle, Polster-
möbel, große Haushalts-Elektrogeräte, können Sie ohne Zusatz-
kosten über die Sperrmüllabfuhr abholen lassen!
Anmeldung unter 0641 26 55 98 88 oder www.lkgi.de
Das Abfallwirtschaftszentrum AWZ in Gießen, 
Lahnstraße 220
nimmt fast alle Abfallarten und auch größere Mengen an, teils 
kostenpflichtig.
Haushaltsübliche Elektrogeräte sowie Metalle oder Papier/ Pap-
pe sind stets kostenfrei.
Das AWZ hat folgende Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8:00 
- 12:15 und 13:00 - 17:00 Uhr
sowie Samstag 9:00 - 12:00 Uhr.
Samstags mit Schadstoffmobil für giftige oder umweltgefährden-
de Abfälle.
Holz im Wertstoffhof
Diese Hölzer können in die Holzcontainer:
• Holz unbehandelt sowie lackiert, lasiert, verleimt
• Möbel, Innentüren, Platten aus Holz, aus Holzwerkstoffen, 

auch Spanplatten, Sperrholzplatten, Multiplex, auch z.B. 
Holz-Schublade mit Kunststoffanteil Arbeitsplatten aus Holz 
mit beschichteter Oberfläche

• Obstkisten (Einweg), auch Transportkisten aus Holzwerk-
stoffen, unbehandelte Holzpaletten, auch mit Paletten-Fuß 
aus Holzwerkstoffen

• Schaltafel, Schalholz vom Betonieren ohne Öl-Anhaftungen
• Holz-Laminat ja, aber kein Kunststoff-Laminat
Das Holz geht in Biomasse-Kraftwerke, die Verbrennungsenergie 
wird genutzt.
Dies darf nicht zu den kommunalen Wertstoffhöfen:
Generell darf kein mit Holzschutzmitteln behandeltes Holz 
im Wertstoffhof angenommen werden, also kein Holz aus dem 
Außenbereich: Keine Zäune, keine Außentüren, kein Holzfach-
werk, keine Bahnschwellen, keine imprägnierten Bauhölzer, keine 
Fensterrahmen, keine Fensterläden, keine Gartenmöbel.
Grundsätzlich gilt: Bei Holz aus dem Außenbereich ist davon 
auszugehen, dass dieses Material imprägniert ist. Bei Zäunen, 
Jägerzäunen, Gartenmöbeln, Spielplatzgeräten, Hölzer aus dem 
Garten- und Landschaftsbau ist das ehemalige Behandlungsmit-
tel oft nicht mehr zu erkennen. Beim Kauf war es ursprünglich oft 
grün oder braun, weil mit Kupfer- oder Chromsalz imprägniert. In 
wenigen Jahren verschwindet die Farbe, die chemischen Inhalte 
sind jedoch noch vorhanden.
Deshalb müssen diese Hölzer über das Abfallwirtschaftszentrum 
AWZ Lahnstraße 220 in Gießen entsorgt werden, eine Verwer-
tung über dafür zugelassene Entsorger ist ebenfalls möglich.
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Akkus können altern, indem sie sich aufblähen und sogar eine 
gewisse Explosionsgefahr darstellen. Diese Alterung geschieht 
auch dann, wenn sie tief entladen sind.
Lose Batterien und Akkus werden nicht am Wertstoffhof 
angenommen.
Der Handel ist verpflichtet, deutlich sichtbar im Kassenbereich 
eine Rücknahme von kleinen Batterien und Akkus anzubieten. 
Die Abgabe ist außerdem auch am Schadstoffmobil möglich und 
im Abfallwirtschaftszentrum des Landkreises in der Lahnstraße 
220 in Gießen.
Weitere Wertstoffe: „Kleinigkeiten“ im Wertstoffhof
PU-Dosen auch mit Füllung, hier handelt es sich um die Dosen 
von Montage- und Isolierschaum, wie er zum Beispiel für den Ein-
bau von Türen und Fenstern genutzt wird. Wir übergeben diese 
Dosen dem Rücknahmesystem der Hersteller. Dort werden in die 
Dosen in ihre Bestandteile zerlegt, der Restinhalt an Treibmittel 
und der Rest-Schaum verarbeitet sowie das Weißblech der Dose 
und die Kunststoffkappen recycelt.
Flaschenkorken aus Naturkork
Diese werden weitergegeben zur Herstellung von Korkschrot für 
die Weiterverarbeitung als Korkplatten.
Energiesparbirnen und LED`s
Energiesparlampen enthalten einen geringen Anteil an Queck-
silber und gehören darum nicht in die Restmülltonne. Die In-
haltsstoffe von LED`s sind gut verwertbar und werden daher am 
Wertstoffhof angenommen. Beide Lampenarten werden dem 
Rücknahmesystem der Hersteller übergeben und dienen als 
Material für die Herstellung neuer Produkte.
Sonstige Glühbirnen dürfen einfach in die Restmülltonne gege-
ben werden.
CD`s ohne Hülle
Auf dem kommunalen Wertstoffhof steht eine markierte rote 
Tonne zur Annahme. Die CD`s werden vom Verwerter gereinigt, 
gemahlen und dienen als Material für neue Kunststoffprodukte.
Toner- und Tintenkartuschen:
Auf dem kommunalen Wertstoffhof steht eine weitere markierte 
rote Tonne zur Annahme. Die Toner- und Tintenkartuschen wer-
den sortiert und teils gereinigt direkt wiederverwendet, zum Teil 
geschreddert und der Kunststoff wird verwertet. Unbrauchbare 
Anteile werden verbrannt und die Energie genutzt.
Wo gibt es mehr Infos über Vermeidung, Sammlung, Entsor-
gung von Abfällen?
• im Abfuhrkalender
• auf der Internetseite des Landkreises www.lkgi.de
• in der Abfallwirtschaftszeitung „KommPost“
• bei der Abfallberatung des Landkreises
Telefon 0641 9390 - 1996 bis 1998 und abfallwirtschaft@lkgi.de

Der Magistrat der Stadt Lollar
Jan-Erik Dort, Bürgermeister

Informationen für Hundehalter; 
Verunreinigung durch Hundekot

Es gibt immer mehr Personen und Familien, die sich als Haustier 
einen Hund halten.
Wiederholt haben wir bereits eingehend darüber berichtet, was 
Hundehalter zu beachten haben, wenn sie ihre Hunde frei he-
rumlaufen lassen und diese dann Fußgänger belästigen oder 
unbeaufsichtigt auf Straßen, Fuß- und Wanderwegen sowie in 
den städtischen Anlagen, ja sogar auf den Kinderspielplätzen 
ihre Notdurft verrichten.
Um aber für sich, den Hund und die Nachbarn den Ärger so 
gering wie möglich zu halten, gibt es zehn Regeln für den ver-
antwortungsbewussten Hundehalter. Diese sollten Sie sich zu 
Herzen nehmen, wenn Sie sich einen Hund anschaffen wollen.

1. Erziehen Sie Ihren Hund so, dass er andere Bürger und 
Tiere nicht belästigt.

2. Lassen Sie Ihren Hund auch auf Krankheitserreger unter-
suchen (z.B. vor den regel-mäßigen Impfungen).

3. Nehmen Sie sich Zeit, wenn Sie mit Ihrem Hund „Gassi 
gehen“.

4. Lassen Sie Ihren Hund in öffentlichen Anlagen nicht frei 
umherlaufen. Halten Sie ihn fern von Spielplätzen.

5. Achten Sie darauf, dass Ihr Hund nur an geeigneten Stellen 
sein „Geschäft“ erledigt.

6. Benutzen Sie Kot-Sammelgeräte, wenn Ihr Hund es nicht 
mehr zu „seinem Platz“ schafft.

7. Bedenken Sie: Nicht alle Bürger sind Hundefreunde, die 
ständiges Bellen und Anspringen mögen.

Kunststoffrohre „vom Bau“
In die Gitterboxen auf dem Wertstoffhof gehören folgende Kunst-
stoff-Rohre:
• Alle Kunststoffrohre, die aus einem Material bestehen, es 

gibt die vielfältigsten Bezeichnungen wie PE, PVC, PP
• HDPE-Rohre (Gas-, Wasser-, Kabelschutzrohre)
• Riffel-Rohre
• Drainagerohre ohne Kokos-Ummantelung
Lange Rohre sollten für die Aufnahme in die Gitterboxen auf 1 m 
Länge geschnitten sein. Das Rohr-Material dient als Vormaterial 
für neue Kunststoffprodukte.
Dies darf nicht zu den kommunalen Wertstoffhöfen:
Nicht verwertbar sind Rohre aus Verbund-Werkstoffen, also 
keine vernetzten Rohre, keine geschäumten Rohre, keine Dach-
rinnen oder Fallrohre, keine Glasfaser-verstärkten Rohre, keine 
Rohre von der Fußbodenheizung, auch keine Bewässerungs- 
oder Gartenschläuche.
Diese gehören je nach Größe in die graue Restmülltonne, oder 
zur Direkt-Anlieferung ins Abfallwirtschaftszentrum AWZ, Lahn-
straße 220 in Gießen.
Astwerk im Wertstoffhof
Astwerk kann mit einem kleinen Hänger angeliefert werden in 
einer Menge bis zu 0,5 m³, dies ist vergleichbar mit dem Volumen 
von zwei normalen Altpapiertonnen.
• Zum Astwerk zählen Zweige von Bäumen und Hecken-

schnitt, selbstverständlich mit den anhängenden Blättern.
Dies darf nicht zu den kommunalen Wertstoffhöfen:
Grasschnitt jedoch ist von der Annahme auf dem Wertstoffhof 
ausgeschlossen. Der Grund dafür ist die mögliche Entstehung 
von Sickersäften und Gerüchen, denn das Material kann ja in den 
Containern auf dem Wertstoffhof nicht vermengt werden, dies 
geschieht erst in der nachfolgenden Kompostierung.
Als beste Möglichkeit für Gras und Laub empfiehlt der Landkreis, 
es im eigenen Garten gut gemischt mit strukturreichem Material 
(kleinteilige Äste), zu einem Komposthaufen aufzuschichten und 
so gleichzeitig guten Kompost für den Garten zu gewinnen.
Alternativ dazu kann es in die Biotonne eingefüllt werden.
Sowohl Astwerk als auch Gras und Laub können (in größeren 
Mengen gegen Gebühr) abgegeben werden:

- In der Kompostierungsanlage Rabenau-Geilshausen, 
Zum Noll 50

- im Abfallwirtschaftszentrum in Gießen, Lahnstraße 220
Elektrokleingeräte bis maximal Toastergröße im Wertstoffhof
Elektro-Kleingeräte mit einer maximalen Kantenlänge von 30 cm 
werden am Wertstoffhof angenommen. Der Landkreis übergibt 
die eingesammelten Elektrogeräte dem Rücknahmesystem der 
Hersteller. Die einzelnen Bestandteile werden für die Herstellung 
von neuen Elektrogeräten gebraucht.
Elektro-Kleingeräte, die ausschließlich mit Netzstrom, also 
über ein Kabel mit Strom versorgt werden, gehören In den Ab-
setzcontainer. Hierbei handelt es sich um Geräte, in denen keine 
Batterie oder kein Akku enthalten ist und die keinen Bildschirm 
besitzen. Dazu gehören zum Beispiel:
• Kleinere Kaffemaschinen
• Mixer
• Bügeleisen
• Anrufbeantworter
• Computertastaturen
• Eierkocher
• Fön
Elektro-Kleingeräte, die eine Batterie oder Akku enthalten, 
werden am Wertstoffhof in einer Extra-Box angenommen, dazu 
gehören zum Beispiel:
• Akkuschrauber
• Taschenlampen
• Radiowecker
• Programmierbare Geräte wie Notebook, Tablet, Handy
• Dazu gehören mittlerweile auch Artikel wie der „blinkende 

Schuh“, also Artikel, in denen ein kleines elektronisches Teil 
fest eingebaut ist.

Wussten Sie schon?
Auf Grund des neuen Elektro-Gesetzes müssen Händler, deren 
Geschäfts-Fläche für Elektrogeräte mindestens 400 qm beträgt, 
auch kleine Elektrogeräte mit einer Kantenlänge bis zu 25 cm 
zurücknehmen, völlig unabhängig von einem gleichzeitigen Neu-
kauf.
Lose Batterien und Akkus
sollten nicht über lange Zeit zuhause aufbewahrt werden, denn 
sie altern: Batterien „laufen aus“, wenn sie feucht werden, und 
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In Ausnahmefällen kann ein vorläufiger Reisepass kurzfristig vom 
Einwohnermeldeamt ausgestellt werden, die Gültigkeitsdauer 
beträgt hier ein Jahr. Die Gebühr für die Ausstellung eines vor-
läufigen Reisepasses beträgt generell 26,00 €, unabhängig vom 
Lebensalter.
Kinderreisepass
Besondere Regelungen gelten für Kinderreisepässe. Bei einer 
Auslandsreise muss jedes Kind einen eigenen Ausweis haben. 
Die Gültigkeitsdauer in Kinderreisepässen beträgt jeweils 1 Jahr, 
längstens jedoch bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres.
Die Gebühr für die Ausstellung beträgt 13,00 €, für die Verlän-
gerung 6,00 €.
Kinderreisepässe werden z.B. für die USA nicht anerkannt.
Informationen zu Einreisebestimmungen der einzelnen Länder 
finden Sie auf der Homepage des Auswärtigen Amtes unter:
https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/
reise-und-sicherheitshinweise
Bei weiteren Fragen steht Ihnen das Bürgerbüro der Stadtverwal-
tung Lollar unter 06406/920-0 gerne zur Verfügung.

Der Bürgermeister als örtliche Ordnungsbehörde
Jan-Erik Dort, Bürgermeister

Befahren des Lollarer Kopfes
Aus gegebenem Anlass möchten wir darauf hinweisen, dass es 
grundsätzlich verboten ist, die durch entsprechende Beschilde-
rung gesperrten Feld-, Wald- und Wirtschaftswege mit motori-
sierten Fahrzeugen aller Art zu befahren. Im Bereich des Lollarer 
Kopfes ist mit verstärkten Kontrollen und kostenpflichtigen Ver-
warnungen zu rechnen.
Ausgenommen hiervon sind Fahrten im Sinne des land- und 
forstwirtschaftlichen Verkehrs sowie dem Anliegerverkehr und 
zu Jagdzwecken.
Das Radfahren ist im Wald auf befestigten oder naturfesten We-
gen gestattet. Unter gegenseitiger Rücksichtnahme muss ein 
gefahrloser Begegnungsverkehr möglich sein.

Der Bürgermeister als Ordnungsbehörde
Jan-Erik Dort, Bürgermeister

Defibrillatoren in den öffentlichen 
Gebäuden der Stadt Lollar

Was ist ein Defibrillator:
Bei plötzlichen Herzproblemen ist die Defibrillation die einzige 
erfolgreiche Maßnahme, um ein zum Tode führendes Kammer-
flimmern zu beenden und den plötzlichen Herztod zu verhindern. 
Bei den automatisierten, externen Defibrillatoren analysiert eine 
Software den Herzrhythmus und entscheidet danach, ob eine 
Defibrillation notwendig ist. Nur bei einem positiven Ergebnis 
wird die Funktion frei geschaltet und kann durch den Anwender 
sofort ausgelöst werden.
Die Nutzung der Defibrillatoren ist auch für Laien einfach und 
erklärt sich bei der Anwendung von selbst.
In folgenden öffentlichen Gebäuden wurde ein Defibrillator an-
gebracht:
Bürgerhaus Lollar - im Foyer,
Sporthalle Süd - im Regieraum,
Freibad Lollar - im Kassenraum,
Gemeinschaftshaus Ruttershausen - im Foyer,
Mehrzweckhalle Odenhausen - im Foyer
Dorfgemeinschaftshaus Salzböden - im Foyer.

Der Magistrat der Stadt Lollar
Jan-Erik Dort, Bürgermeister

Feuerwehren geben Tipps
Grillen: Nie Spiritus auf glühende Kohlen 

gießen!
Die Feuerwehren geben acht wichtige Tipps für Ihr Grillvergnü-
gen:
• Achten Sie darauf, dass der Grill einen sicheren Stand hat. 

Bauen Sie keine Behelfskonstruktionen.
• Wenn Sie an einem Lagerfeuer grillen, sorgen Sie für einen 

nicht brennbaren Streifen (Erde, Sand, Steine) rund um den 
Grillplatz.

• Beaufsichtigen Sie den Grill – vor allem, wenn Kinder in der 
Nähe sind. So können Verletzungen vermieden werden.

• Gießen Sie niemals Spiritus oder andere brennbare Flüs-
sigkeiten in die Glut! Die dabei entstehende Stichflamme 
führt zu gefährlichen Verbrennungen.

8. Melden Sie Ihren Hund steuerlich an.
9. Sprechen Sie mit anderen Hundehaltern, wenn diese sich 

nicht verantwortungsbewusst verhalten.
10. Übrigens: Ein wahrer Hundefreund wird darauf achten, dass 

er sich nur einen Hund hält, der in seiner Größe der Woh-
nungsgröße und der vorhandenen Auslauffläche entspricht.

Als verantwortungsbewusster Einwohner unserer Stadt sollten 
Sie darauf achten, dass auch Ihr Hund zu einem sauberen Orts-
bild beiträgt.
Dadurch können Sie mithelfen, dass es zu keinen Aggressionen 
von Nichthundehaltern gegenüber Hunden mit ihren Haltern oder 
umgekehrt kommt.
Durch Nichtbeachtung bringen sich die Hundebesitzer bestimmt 
nicht in den besten Ruf und ziehen darüber hinaus den Unwillen 
der Bevölkerung durch die anrüchigen Hinterlassenschaften ihrer 
Vierbeiner auf sich.
Wir bitten alle Hundehalter, die vorgenannten Hinweise zu be-
achten.

Der Magistrat der Stadt Lollar
Jan-Erik Dort, Bürgermeister

Bundesmeldegesetz; 
An- und Abmeldungen des Wohnsitzes 
Hinweise für Bürgerinnen und Bürger

Die Meldefrist beträgt zwei Wochen ab dem Tag des tatsächli-
chen Einzuges oder bei Wegzug ins Ausland.
Den tatsächlichen Einzug / Auszug muss der Wohnungsgeber 
bestätigen (Wohnungsgeberbestätigung).
Eine Wohnungsgeberbestätigung ist nicht erforderlich bei Bezug 
von Eigenheim.
Bei verspäteter Meldung begehen Sie eine Ordnungswidrigkeit, 
die mit einem Verwarnungs- bzw. Bußgeld geahndet wird.
Hinweise für die Wohnungsgeber
Als Wohnungsgeber sind Sie ab dem 01.11.2015 verpflichtet, 
den tatsächlichen Bezug der Wohnung schriftlich zu bestätigen.
Diese Bestätigung muss folgende Punkte enthalten:
• 1. Art des Meldevorgangs (An-, Ab-, Ummeldung)
• 2. Anschrift der Wohnung
• 3. Name der meldepflichtigen Person
• 4. Name und Anschrift des Wohnungsgebers
Ein Muster einer solchen Bestätigung steht Ihnen auf unserer 
Internetpräsenz
www.lollar.de/aktuelles/Einführung des neuen Bundesmeldege-
setzes
zur Verfügung.
Bei einer Verweigerung dieser Bestätigung muss mit dem Ein-
leiten eines Ordnungswidrigkeitsverfahrens gerechnet werden.

Der Magistrat der Stadt Lollar
Jan-Erik Dort, Bürgermeister

Ausstellung von Personalausweisen, 
Reisepässen und Kinderausweisen

Wir bitten darum, die Ausweispapiere möglichst früh, nicht erst 
kurz vor Urlaubsantritt zu überprüfen und ggf. eine Neuausstel-
lung oder Verlängerung (nur bei noch gültigen Kinderreisepäs-
sen) zu beantragen. Derzeit beträgt die Lieferzeit der Bundes-
druckerei in Berlin für Personalausweise und Reisepässe ca. 2-3 
Wochen. Wir bitten dies bei der Beantragung zu berücksichtigen.
Allgemeines
Bitte beachten Sie, dass Sie die Beantragung persönlich vor-
nehmen müssen. Ebenso ist ein aktuelles biometrisches Licht-
bild erforderlich (darf nicht älter als 1 Jahr sein).
Personalausweis
Personalausweise haben eine Gültigkeitsdauer von 10 Jahren 
(Gebühr 37,00 €). Bei Personen, die das 24. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben, beträgt die Gültigkeitsdauer 6 Jahre (Ge-
bühr 22,80 €).
Für Personen, die sofort einen Personalausweis benötigen, z.B. 
für die Zulassung eines Kraftfahrzeuges, kann kurzfristig ein 
vorläufiger Personalausweis mit einer Gültigkeitsdauer von 3 
Monaten (Gebühr 10,00 €) ausgestellt werden.
Reisepass
Die Gültigkeitsdauer eines Reisepasses entspricht der eines 
Personalausweises. Die Gebühr für einen Reisepass beträgt 
bei Personen, die das 24. Lebensjahr vollendet haben, 60,00 € 
und für Personen, die das 24. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben 37,50 €.
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Weitere Informationen erhalten Sie im Kindertagespflegebüro 
in Buseck.
Katholische Familienbildungsstätte
Kindertagespflegebüro
Marion Fritz, Tel. 06408 / 501153, 
E-Mail: tagespflege@fbs-buseck.de,
www.awo-fortbildung.de

Duales Bachelor-Studium 
„Kindheitspädagogik und 
mehrsprachige Bildung“

mit dem Magistrat der Stadt Lollar und der 
accadis Hochschule Bad Homburg

Organisationsform: Dual 3 plus 2
Das solltest du mitbringen:
• Einen guten Schulabschluss
• Ein freundliches, hilfsbereites und kommunikatives Auftreten
• Die Bereitschaft und Fähigkeit zur Arbeit im Team sowie 

zum selbständigen Arbeiten
• Zielstrebigkeit, Kommunikationsstärke, Einfühlungsvermö-

gen und Konfliktfähigkeit
• Du bist engagiert und hast Freude an einer spannenden 

Aufgabe und der Arbeit mit Kindern
• Du bist offen für die Arbeit mit Menschen verschiedener 

Sprachen, soziokulturellen Hintergründen und Religionen
Was wir bieten:
• Ein verantwortungsvolles Aufgabengebiet
• Eine kollegiale Zusammenarbeit in einem engagierten Team
• Eine angemessene Vergütung
• Eine Übernahme nach erfolgreichem Abschluss wird ange-

strebt
• Eine gute Verkehrsanbindung und ausreichend Parkmög-

lichkeiten
Für weitere Informationen steht dir Nadine Gierhardt per E-Mail 
unter
nadine.gierhardt@lollar.info oder telefonisch unter der 06406 
920-131 gerne zur Verfügung.
Du bist interessiert und möchtest dich bei uns bewerben?
Dann melde dich über das accadis-Portal an und lade deinen 
Lebenslauf, deine Zeugnisse und ein Motivationsschreiben zum 
Studiengang „Kindheitspädagogik und mehrsprachige Bildung 
B. A.“ hoch.
Die accadis Hochschule lädt dich in einem 1. Schritt zu ihrem 
Aufnahmeverfahren ein.
Wenn dieses erfolgreich bestanden ist, erhalten wir deine Bewer-
bungsunterlagen von der accadis Hochschule und setzen uns mit 
dir in Verbindung. Wir freuen uns auf dich!

Stadt- und Schulmediothek:
Öffentliche Saatgut-Tauschbox wieder im 

Angebot
Der Frühling naht, so auch die Aussaat. In Kooperation mit der 
Initiative „Staufenberg nachhaltig“ bietet die Stadt- und Schulme-
diothek an der CBES Lollar/Staufenberg auch in diesem Frühjahr 
wieder die Saatgut-Tauschbox an. Bürgerinnen und Bürger der 
beiden Kommunen sind herzlich eingeladen, sich an dem Projekt 
zu beteiligen. Blumen, Gemüse, Kräuter, Gründüngung. Sie alle 
warten jetzt darauf, sich wieder zu vermehren und so für mehr 
Vielfalt auf häuslichen Balkonen, Terrassen, Beeten und Wie-
sen zu sorgen. Und wer noch etwas tiefer ins Thema einsteigen 
möchte: Die nötige Literatur zur Gartengestaltung und zum Gärt-
nern lädt darüber hinaus zum Ausprobieren ein.

• Bei Verbrennungen gilt: Kühlen Sie Brandwunden kleineren 
Ausmaßes maximal zehn Minuten lang mit Wasser (kein 
Eis, kein eiskaltes Wasser). Rufen Sie bei größeren Verlet-
zungen sofort Hilfe über den Notruf 112!

• Auch wenn schlechtes Wetter Sie aus dem Garten oder vom 
Balkon vertreibt – grillen Sie nie in geschlossenen Räumen. 
Auch zum Abkühlen hat der erloschene Grill hier nichts ver-
loren: Es besteht Lebensgefahr durch tödliche Brandgase!

• Grillen Sie in der Natur nur auf dafür ausgewiesenen Plät-
zen. Respektieren Sie Verbote (zum Beispiel in Waldbrand 
gefährdeten Gebieten).

• Wenn die Party vorbei ist, lassen Sie die Asche komplett 
abkühlen, ehe Sie sie entsorgen – aber nie in Kartons oder 
Plastikbehälter.

Der Magistrat der Stadt Lollar
Jan-Erik Dort, Bürgermeister

Feuerwehren geben Tipps
Festes Gebäude oder Kraftfahrzeug bieten 

Schutz bei Unwetter
Gewitter bergen Gefahren für alle Menschen im Freien – und 
können schwere Sachschäden durch Überspannung und Brand-
ausbruch verursachen. Nicht immer warnt ein kräftiger Regen-
schauer rechtzeitig vor dem Unheil. Darauf weist der Deutsche 
Feuerwehrverband (DFV) anlässlich der Warnungen vor Unwet-
ter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen in den nächsten Tagen 
hin.
Die Feuerwehren geben sieben Sicherheitstipps:
• Ein festes Gebäude ist der sicherste Platz bei einem Unwet-

ter. Alternativ bietet auch ein geschlossenes Kraftfahrzeug 
Schutz.

• Wenn Sie im Freien von einem schweren Gewitter über-
rascht werden, hocken Sie sich in eine Senke, einen Hohl-
weg, unter eine Stahlbetonbrücke oder einen Felsvorsprung. 
Im dichten Wald hocken Sie sich ebenfalls hin – mindestens 
drei Meter von Bäumen oder Astspitzen entfernt.

• Meiden Sie einzeln stehende Bäume jeder Art, Masten, Me-
tallzäune und andere Metallkonstruktionen.

• Durch kräftigen Regen kann im Straßenverkehr die Sicht 
stark beeinträchtigt werden. Passen Sie Ihre Fahrweise ent-
sprechend an. Warten Sie Unwetter mit Sturm und Hagel 
zunächst auf einem Parkplatz oder am Straßenrand auf ei-
nem baumfreien Abschnitt ab.

• Straßen können durch das Wasser überflutet und zeitweise 
unpassierbar werden. Beachten Sie hier die entsprechen-
den Anweisungen.

• In Gebäuden ohne Blitzschutzsystem an den Strom- und 
Versorgungsleitungen sollten Sie bei Gewitter auf Kontakt 
zu Metallleitungen, das Duschen und das Telefonieren mit 
einem Schnurapparat verzichten sowie die Stecker der 
Elektrogeräte herausziehen.

• Melden Sie Unfälle und Brände sofort unter der europawei-
ten Notrufnummer 112. Bitte halten Sie die Notrufleitungen 
während eines Gewitters für Notfälle frei und melden Sie 
Schäden, von denen keine akute Gefahr ausgeht, erst nach 
Ende des Unwetters.

Der Magistrat der Stadt Lollar
Jan-Erik Dort, Bürgermeister

Grundqualifizierung Kindertagespflege 
im Landkreis Gießen

Sie möchten
sich beruflich neu orientieren

Familie und Beruf miteinander verbinden
eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle  

Arbeit ausführen
mit Kindern die Welt entdecken

sich weiterbilden
Kindertagespflege ist eine spannende und verantwortungsvolle 
Tätigkeit.
Sie ist seit vielen Jahren ein fester Bestandteil des kommunalen 
Kinderbetreuungsangebotes.
Am 6. Oktober 2023 startet die nächste Grundqualifizierung zur 
Kindertagespflege. Diese umfasst 300 Unterrichtseinheiten, 
aufgeteilt in eine tätigkeitsvorbereitende und eine tätigkeitsbe-
gleitende Qualifizierung im Gesamtumfang von 300 Unterrichts-
einheiten.

Zeitungsleser wissen mehr!
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Bunte Halle Lollar
Ab sofort nehmen wir wieder Frühjahrs-  

und Sommerbekleidung an.
Für alle anderen Spenden können Sie uns vorab per E-Mail 
kontaktieren unter: buntehalle.lollar@gmail.com, gerne auch mit 
Foto/s.
Die Spenden können montags und freitags von 16.00-17.00 Uhr 
in der Richard-Wagner-Straße 6 in Lollar abgegeben werden.
Zeit zum Kaufen und Stöbern ist montags und freitags von 15.00-
17.00 Uhr.
Bitte stellen Sie keine Spenden einfach vor der Tür ab.
Aktuelles erfahren Sie in den Lollarer Nachrichten, unter
https://buntehallelollar.de oder auf Facebook.
Wir freuen uns auf Sie!

Die Ehrenamtlichen der Bunten Halle

Familienanzeigen

online gestalten!
Schritt für Schritt:

LINUS WITTICH Medien KG
Industriestraße 9 - 11· 36358 Herbstein
Tel. 0 66 43 / 96 27 - 0 · E-Mail: zentrale@wittich-herbstein.de

Öffnen Sie Ihren Browser und gehen Sie auf:

anzeigen.wittich.de
01.

Wählen Sie nun das Erscheinungsgebiet aus.
Klicken Sie auf den eingegebenen Titel in der angebotenen Auswahl. 

03.

 Wählen Sie die Art und das Thema der Anzeigenschaltung aus.

private Anzeigen | Familienanzeigen

04.

 Wählen Sie den Erscheinungstermin aus.
Klicken Sie im Kalender die gewünschten Erscheinungstermine an. 

05.

Buchungsübersicht/Anzeigenvorschau 
Hier überprüfen Sie die Angaben der gebuchten Anzeigenschaltung.

07.

Zahlungsmodalitäten
Bitte geben Sie nun Ihre Rechnungsadresse sowie Kontoinhaber- 
daten ein und bestätigen Sie das Lastschriftverfahren.

09.

Möchten Sie uns noch etwas mitteilen?
Gerne können Sie uns noch unter Bemerkungen etwas mitteilen.

11.

Vielen Dank für die Buchung Ihrer Anzeige bei  
LINUS WITTICH Medien.
Sie erhalten weitere Informationen auf Ihre E-Mail-Adresse.

12.

Erstellen Sie Ihre Anzeige.
Nach Auswahl des Anlasses können Sie im Editor Ihre Anzeige 
ganz individuell erstellen.

06.

Hinweise zum Datenschutz + AGBs
Lesen Sie sich die Hinweise zum Datenschutz und unseren AGBs  
durch und bestätigen Sie diese.

10.

Nutzerdaten 
Bitte geben Sie nun Ihre persönlichen Daten vollständig ein.

08.

Haben Sie ein Kundenkonto?02.

weiter ohne Anmeldung >anmelden >

Über 5 Millionen Exemplare 
pro Woche an 3 Druckerei-
Standorten in ...

04916 Herzberg 
(Brandenburg)
An den Steinenden 10

36358 Herbstein 
(Hessen)
Industriestraße 9 – 11

54343 Föhren 
(Rheinland-Pfalz)
Europa-Allee 2

Mit uns erreichen  
Sie Menschen.

www.wittich.de

LOKALE INFORMATIONEN.
AM LAUFENDEN BAND.


